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Den vom Bundesministerium der Justiz im amtli-
chen Teil des elektronischen Bundesanzeigers 
bekannt gemachten Empfehlungen der Regie-
rungskommission Deutscher Corporate Governan-
ce Kodex in der Fassung vom 14. Juni 2007 wurde 
und wird mit Ausnahme der nachstehenden Emp-
fehlungen entsprochen: 
 
• Nach Ziff. 3.8, S. 4 soll für den Fall, dass die 

Gesellschaft für Vorstand und Aufsichtsrat eine 
D&O-Versicherung abschließt, ein angemes-
sener Selbstbehalt vereinbart werden. Hiervon 
weicht die Gesellschaft ab, denn ein erhebli-
cher Selbstbehalt, der wegen des zu beach-
tenden Gleichheitssatzes jeweils nur einheitlich 
sein kann, würde Vorstands- bzw. Aufsichts-
ratsmitglieder je nach ihren privaten Einkom-
mens- und Vermögensverhältnissen sehr un-
terschiedlich treffen. Ein weniger vermögendes 
Mitglied des Aufsichtsrats könnte im Ernstfall in 
existenzielle Schwierigkeiten kommen, was in 
Anbetracht gleicher Pflichten nicht als gerecht 
zu betrachten ist. 

 
• Nach Ziff. 5.3.3 soll der Aufsichtsrat einen No-

minierungsausschuss bilden, der ausschließ-
lich mit Vertretern der Anteilseigner besetzt ist 
und dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvor-
schläge an die Hauptversammlung geeignete 
Kandidaten vorschlägt. Hiervon weicht die Ge-
sellschaft ab. In Anbetracht der Aktionärsstruk-
tur wird kein Bedarf für ein derartiges zusätzli-
ches Gremium gesehen. 

 
• Nach Ziff. 5.4.7 Satz 4 sollen die Mitglieder des 

Aufsichtsrats neben einer festen eine erfolgs-
orientierte Vergütung erhalten. Hiervon weicht 
die Gesellschaft ab. Die Mitglieder des Auf-
sichtsrats erhalten eine feste, nach Ablauf des 
Geschäftsjahres zahlbare Vergütung, deren 
Höhe die Hauptversammlung festsetzt. Setzt 
die Hauptversammlung keinen Betrag fest, gilt 

der Betrag des Vorjahres. Diese Art der Vergü-
tung erscheint für den Aufsichtsrat einer Le-
bensversicherung im Hinblick auf deren Ge-
schäftsmodell angemessen.  

 
Die Württembergische Lebensversicherung AG hat 
den Empfehlungen des Deutschen Corporate Go-
vernance Kodex in der vorausgehenden Fassung 
vom 12. Juni 2006 bis zur Veröffentlichung der 
oben genannten aktuellen Fassung vom 14. Juni 
2007 mit den Einschränkungen entsprochen, wel-
che sie in der letzten Entsprechenserklärung vom 
November 2006 erklärt hat. 
 
 
- Der Vorstand / Der Aufsichtsrat - 
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